
Nachgefragt 

EWR-Recht: «Entscheidung durch Schweiz kommt nicht infrage» 
Der Fall der Valair AG wirft 
grundsätzliche Fragen bezüg-
lich der Delegation der Zu -
ständigkeiten bei der Aus -
stellung von Genehmigungen 
an die Schweiz auf. Georges 
Baur, Forschungsbeauftrag-
ter Recht und interimisti-
scher Co-Direktor am Liech-
tenstein-Institut, ord net ein, 
wo das VGH-Urteil zu Konflik-
ten zwischen Liechtensteiner 
Praxis und dem EWR-Recht 
führen könnte. 

Herr Baur, hat das Urteil des 
VGH auf die Delegation der 
Zuständigkeit zur Erteilung 
von Betriebsgenehmigungen 
an Schweizer Behörden auch 
in anderen Bereichen Aus-
wirkungen? 
Georges Baur: Wenn Schweizer 
Behörden zuständig sind und 
eine Entscheidung fällen, so ist 
diese nach Schweizer Recht an-
fechtbar. Das heisst, dass letzt-
lich vielleicht das Bund es -
gericht über die Angelegenheit 

entscheidet. Damit wird aber 
der durch das EWR-Abkom -
men garantierte Rechtszug aus-
geschaltet und damit EWR-
Recht verletzt. Zudem sind 
schweizerische Behörden nicht 
verpflichtet und häufig wohl 
auch nicht kompetent, EWR-
Recht anzuwenden. Das heisst, 
dass immer, wenn EWR-Recht 
anzuwenden ist, eine Entschei-
dung durch schweizerische Be-
hörden nicht infrage kommt. 
Grundsätzlich ist jede Delega -
tion liechtensteinischer Kom-
petenzen an schweizerische Be-
hörden davon betroffen, sofern 
in der Sache EWR-Recht an-
wendbar ist. 

Ein aktuell prominentes 
Beispiel ist der Handel mit 
Kriegsmaterial. Die Regie-
rung vertrat den Standpunkt, 
dass die Schweiz für die 
Genehmigungen zuständig 
sei. Könnte das VGH-Urteil 
im Fall Valair AG die Aus -
gangslage verändert haben? 

In der Tat ist nach meiner An-
sicht der Kriegsmaterialhandel 
ein solches Beispiel. Vorliegend 
argumentierte die Regierung 
damit, dass der Zollvertrag und 
somit vor allem die schweize -
rische Kriegsmaterial- und Gü-
terkontrollgesetzgebung an-
wendbar sei. Allerdings handelt 
es sich bei Kriegsmaterial zu-
nächst um eine Ware im Sinne 
der Warenverkehrsfreiheit des 
EWR-Abkommens. Kriegsma-

terial unterliegt diesbezüglich 
auch keinen Sonderbestim-
mungen und somit auch keinen 
Einschränkungen. Falls es zu 
Konflikten zwischen EWR-
Recht und Zollvertragsrecht 
kommt, bestimmt der Zollver-
trag klar, dass «für das Fürsten-
tum Liechtenstein im Ver -
hältnis zu den Vertragspartnern 
des EWR-Abkommens EWR-
Recht Anwendung» findet. 

Was bedeutet dies konkret?  
Dies bedeutet, dass Kriegs -
material, welches zum Beispiel 
von Eschen nach Deutschland 
geliefert werden soll, nicht 
schweizerischem Recht und 
den ent sprechenden Einschrän -
kungen unterliegt. Sollte aber 
Kriegsmaterial direkt in die 
Ukraine geliefert werden, un-
terliegt ein solcher Export sehr 
wohl dem Zollvertragsrecht, 
weil die Ukraine kein EWR-
Mitglied ist. In diesem Beispiel 
und beim Warenverkehr mit 
Staaten ausserhalb des EWR 

allgemein ist das schweizeri-
sches Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco) durchaus zu-
ständig. Im Fall von Kriegsma-
terialexporten von Liechten-
stein in einen anderen EWR-
Staat kann es aber keine 
Zuständigkeit des Seco geben. 
Hier müsste das zuständige 
liechtensteinische Amt die Be-
willigung erteilen oder verwei-
gern. 

Wie kann Liechtenstein auf 
dieses Urteil reagieren? 
Mir scheint es unproble ma -
tisch, wenn liechtensteinische 
Behörden auch in derartigen 
Fällen weiterhin mit schweize-
rischen Behörden kooperieren, 
zum Beispiel Know-how abru-
fen. Allerdings muss die Ent-
scheidung formal eine liechten-
steinische sein, selbst wenn sie 
auf der Grundlage schweizeri-
scher Vorarbeiten erfolgt. Es 
könnte auch weiterhin eine 
schweizerische Behörde zu-
ständig sein, wenn deren Ent-

scheidungen vor einem liech-
tensteinischen Gericht ange-
fochten werden können. Dazu 
bedarf es jeweils aber einer 
entsprechenden Vereinbarung 
zwi schen Liechtenstein und 
der Schweiz. Nur auf die Weise 
ist auch garantiert, dass eine 
Überwachung der korrekten 
Anwendung von EWR-Recht 
durch die Efta-Überwachungs-
behörde erfolgen kann und 
Verfahrensbeteiligte an den 
Efta-Gerichtshof gelangen kön-
nen. (sit)
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